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(54) KUNSTSTOFFVERSANDTASCHE SOWIE VERWENDUNG DER 
KUNSTSTOFFVERSANDTASCHE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kunst-
stoffversandtasche (1) mit einer über die Vorderwand hi-
nausragenden Verschlusslasche (36), die Außenseite
der Vorderwand klappbar ist und die, insbesondere im
Wesentlichen mittig, eine Durchtrittsöffnung (38) auf-
weist, eingerichtet und ausgelegt für den Durchtritt einer
Halteschlaufe oder eines Haltegriffs von Vorderwand
und/oder Rückwand, wobei die Verschlusslasche (36)

zwischen dem Öffnungsrand der Rückwand und der
Durchtrittsöffnung (38) mindestens ein Befestigungsmit-
tel (48) aufweist, eingerichtet und ausgelegt, um nach
dem Umklappen der Verschlusslasche auf die Außen-
seite der Vorderwand das Öffnungsende zu verschlie-
ßen. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der
Kunststoffversandtasche für den Versand von, insbeson-
dere gekühlten, Lebensmitteln.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kunst-
stoffversandtasche sowie deren Verwendung für den
Versand von, insbesondere gekühlten, Lebensmitteln.
[0002] Versandtaschen und Versandbeutel werden in
vielfältiger Form und aus unterschiedlichsten Materialien
seit längerem hergestellt und verwendet. Anders als gän-
gige Tragetaschen und Verpackungsbeutel haben Ver-
sandtaschen und Versandbeutel beim Verpacken, dem
Transport und der Auslieferung häufig besonderen Vor-
gaben zu genügen, um eine stets reibungslose und kom-
plikationsfreie Handhabung zu gewährleisten. Auch hat
regelmäßig der Transport auf Lauf- bzw. Transportbän-
dern fehlerfrei zu funktionieren. Besondere Anforderun-
gen und eine besondere Sorgfalt sind an solche Versand-
taschen zu stellen, die aufgrund des empfindlicheren
Transportguts, das mit diesen zu lagern und zu transpor-
tieren ist, einen komplexeren Aufbau mit sich bringen.
Es hat bislang nicht an Versuchen gefehlt, für konkrete
Aufgabenstellungen passende Lösungen zu finden.
Gleichwohl lassen Versandtaschen, insbesondere sol-
che, die mit Tragegriffen ausgestattet sind, noch Wün-
sche offen.
[0003] Der vorliegenden Erfindung lag daher die Auf-
gabe zugrunde, Versandtaschen verfügbar zu machen,
die nicht mehr mit den Nachteilen des Stands der Technik
behaftet sind und die insbesondere einfach herzustellen
und einfach zu handhaben sind, gleichwohl, selbst wenn
mit Halteschlaufen oder Haltegriffen ausgestattet, einen
sicheren und zuverlässigen Transport eines empfindli-
chen oder hochwertigen Transportguts, insbesondere ei-
nes Lebensmittels, gewährleisten.
[0004] Demgemäß wurde eine Kunststoffversandta-
sche mit einem geschlossenen oder im Wesentlichen ge-
schlossenen Bodenende und einem gegenüberliegen-
den Öffnungsende gefunden, umfassend eine Vorder-
wand mit einer Innenseite und einer Außenseite und eine
Rückwand mit einer Innenseite und einer Außenseite,
jeweils mit einem ersten Seitenrand und einem gegenü-
berliegenden zweiten Seitenrand sowie einem Öffnungs-
rand und einem Bodenrand, wobei die Vorderwand und
die Rückwand im Bereich ihrer ersten und zweiten Sei-
tenränder und ihrer Bodenränder mindestens abschnitts-
weise direkt oder über Seitenwände und/oder Seitenfal-
ten und/oder eine Bodenfalte miteinander verbunden
sind, wobei die Vorderwand und gegebenenfalls die
Rückwand, insbesondere die Vorder- und die Rückwand,
sowie gegebenenfalls die Seitenwände mindestens ab-
schnittsweise, insbesondere jeweils im Bereich von dem
Bodenrand bis zum Öffnungsende, mehrlagig, insbeson-
dere doppel-, drei-, vier- oder fünflägig, ausgestaltet ist
bzw. sind, umfassend eine Innenlage und eine Außen-
lage sowie gegebenenfalls mindestens eine Zwischen-
lage, sowie mindestens einen an dem Öffnungsrand, der
Innenseite oder der Außenseite, insbesondere der In-
nenseite, der Vorderwand angebrachten Haltegriff oder
Halteschlaufe und/oder mindestens einen an der Innen-

seite der Rückwand am oder unterhalb des Öffnungs-
randes angebrachten Haltegriff oder Halteschlaufe, wo-
bei die Vorderwand eine erste Länge hat, welche dem
mittleren Abstand zwischen Öffnungsrand und Boden-
rand der Vorderwand entspricht und wobei die Rückwand
eine zweite Länge hat, welche dem mittleren Abstand
zwischen Öffnungsrand und Bodenrand der Rückwand
entspricht, wobei die erste Länge kürzer ist als die zweite
Länge, so dass die Rückwand am Öffnungsende über
die Vorderwand hinausragt und dieser über die Vorder-
wand hinausragende Abschnitt (auch "Verschlussla-
sche" genannt) auf die Außenseite der Vorderwand
klappbar ist, wobei die Verschlusslasche, insbesondere
im Wesentlichen mittig, eine Durchtrittsöffnung, insbe-
sondere ein Griff- bzw. Stanzloch oder einen Öffnungs-
schlitz, aufweist, eingerichtet und ausgelegt für den
Durchtritt der Halteschlaufe oder des Haltegriffs von Vor-
derwand und/oder Rückwand, insbesondere von Vorder-
und Rückwand, und wobei die Verschlusslasche zwi-
schen dem Öffnungsrand der Rückwand und der Durch-
trittsöffnung mindestens ein Befestigungsmittel aufweist,
eingerichtet und ausgelegt, um nach dem Umklappen
der Verschlusslasche auf die Außenseite der Vorder-
wand das Öffnungsende zu verschließen. Mit diesen er-
findungsgemäßen Kunststoffversandtaschen lassen
sich Lebensmittel sicher und zuverlässig transportieren,
und zwar auch über einen Versandservice bzw. ein Ver-
sandunternehmen, ohne dass deren Qualität oder Fri-
sche beeinträchtigt wird. Außerdem kann mit den erfin-
dungsgemä-ßen Kunststoffversandtaschen sicherge-
stellt werden, dass transportierte Lebensmittel vor Kon-
tamination geschützt sind und dass der Empfänger er-
kennt, ob ein unautorisierter Zugriff auf das Transportgut
geschehen sein könnte.
[0005] In einer zweckmäßigen Ausführungsform kann
vorgesehen sein, dass die Vorderwand und die Rück-
wand nur im bodennahen Bereich, beispielsweise in ih-
rem jeweiligen unteren Drittel, insbesondere
einschließlich des Bodenareals, z.B. der Bodenfalte,
mindestens drei-, vier- oder fünflagig ausgestaltet sind.
Die sich an diese Abschnitte anschließenden Abschnitte
von Vorder- und Rückwand können dann z.B. doppella-
gig ausgestaltet sein.
[0006] Die Verschlusslasche kann in einer Ausfüh-
rungsform eine separate ein- oder mehrlagige, insbeson-
dere doppellagige, Folienlage darstellen, die mit der Au-
ßenlage und/oder der Innenlage, insbesondere der Au-
ßenlage, der Rückwand verbunden ist, beispielsweise
verklebt oder verschweißt. Bevorzugt ist die Verschluss-
lasche integraler Bestandteil der Außenlage der Rück-
wand und liegt demgemäß einstückig mit dieser vor. In
einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die
Verschlusslasche doppellagig ausgebildet und wird
zweckmäßigerweise durch Umschlagen des über den
Öffnungsrand der Vorderseite hinausragenden Ab-
schnitts der Außenlage der Rückwand auf sich selbst
gebildet, vorzugsweise unter Ausbildung einer Falz am
Wendepunkt. Diese Ausführungsform ist materialspa-
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rend und liefert gleichzeitig eine sehr stabile, sicher ver-
schließbare Tasche.
[0007] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Kunststoffversandtasche ist vorgese-
hen, dass die Verschlusslasche in demjenigen Abschnitt,
der in Bezug auf das Befestigungsmittel dem Öffnungs-
rand der Verschlusslasche gegenüberliegt, mindestens
eine erste Schwächungszone aufweist, die sich beab-
standet von oder von dem ersten Seitenrand in Richtung
des oder bis zum zweiten Seitenrand erstreckt und die
sich vorzugsweise von dem ersten Seitenrand bis zum
zweiten Seitenrand erstreckt. Bei dieser ersten Schwä-
chungszone kann es sich zum Beispiel um eine Perfo-
rationslinie handeln. Im Sinne der Erfindung liegt eine
erste Schwächungszone bzw. Perforationslinie auch
dann noch in der Verschlusslasche vor, wenn diese im
Bereich bzw. auf der Höhe des Öffnungsrandes der Vor-
derwand, insbesondere im Wesentlichen deckungs-
gleich mit dem Verlauf des Öffnungsrandes der Vorder-
wand, verläuft. In einer zweckmäßigen Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Kunststoffversandtasche ist
vorgesehen, dass die Verschlusslasche in demjenigen
Abschnitt, der in Bezug auf die Durchtrittsöffnung dem
Befestigungsmittel gegenüber liegt, die mindestens eine
erste Schwächungszone aufweist, die sich beabstandet
von oder von dem ersten Seitenrand in Richtung des
oder bis zum zweiten Seitenrand erstreckt und die sich
insbesondere von dem ersten Seitenrand bis zum zwei-
ten Seitenrand erstreckt. in einer besonders vorteilhaften
Ausführungsform ist vorgesehen, dass die erste Schwä-
chungszone, insbesondere Perforationslinie, sich in ei-
nem ersten Abschnitt von dem oder beabstandet von
dem ersten Seitenrand in Richtung der oder bis zur Öff-
nung, vorzugsweise von dem ersten Seitenrand bis zur
Öffnung, und in einem zweiten Abschnitt von oder beab-
standet von der Durchtrittsöffnung in Richtung des oder
bis zum zweiten Seitenrand, vorzugsweise von der
Durchtrittsöffnung bis zum zweiten Seitenrand, erstreckt.
Bei dieser Ausführungsform ist folglich die Durchtrittsöff-
nung Bestandteil der ersten Schwächungszone. Mit an-
deren Worten ist in dieser Ausführungsform die erste
Schwächungszone in zwei Teilabschnitte aufgeteilt, wo-
bei sich der erste Teilabschnitt der ersten Schwächungs-
zone beabstandet von oder von dem ersten Seitenrand
in Richtung des oder bis zum hierzu benachbarten Ab-
schnitt der Durchtrittsöffnung erstreckt und wobei sich
der zweite Teilabschnitt der ersten Schwächungszone
beabstandet von oder von dem zweiten Seitenrand in
Richtung des oder bis zum hierzu benachbarten Ab-
schnitt der Durchtrittsöffnung erstreckt. Unter einer
Durchtrittsöffnung im Sinne der vorliegenden Erfindung
soll eine Öffnung, einschließlich eines Schlitzes, verstan-
den werden, durch die die Halteschlaufe oder der Halte-
griffs von Vorderwand und/oder Rückwand, insbesonde-
re von Vorder- und Rückwand, hindurchführbar sind.
[0008] In der vorangehend geschilderten Ausfüh-
rungsform wird die erste Schwächungszone bevorzugt
in der Weise ausgeführt, dass sie in dem ersten Abschnitt

die kürzest mögliche Erstreckung von dem ersten Sei-
tenrand bis zur Durchtrittsöffnung einnimmt und/oder,
vorzugsweise und, dass sie in dem zweiten Abschnitt die
kürzest mögliche Erstreckung von der Durchtrittsöffnung
bis zum zweiten Seitenrand einnimmt. In einer weiteren
zweckmäßigen Ausführungsform verläuft diese erste
Schwächungszone, insbesondere Perforationslinie, in
der Verschlusslasche im Wesentlichen auf der Höhe
bzw. im Wesentlichen parallel zu dem Öffnungsrand der
Vorderwand oder, insbesondere bis zu 2,5 oder bis zu
1,5 cm, in Richtung des Öffnungsrandes der Verschluss-
lasche beabstandet hiervon.
[0009] Für viele Anwendungen hat es sich als beson-
ders zweckmäßig erwiesen, dass die erfindungsgemäße
Kunststoffversandtasche in einer Ausführungsform mit
einer Verschlusslasche ausgestattet ist, die in demjeni-
gen Abschnitt, der sich von der Durchtrittsöffnung bis zu
dem Befestigungsmittel erstreckt, mindestens eine zwei-
te Schwächungszone, insbesondere Perforationslinie,
aufweist, die sich beabstandet von oder von dem ersten
Seitenrand, vorzugsweise von dem ersten Seitenrand,
in Richtung des oder bis zum zweiten Seitenrand, vor-
zugsweise bis zum zweiten Seitenrand, erstreckt. Die
zweite Schwächungszone liegt näher beabstandet zu
dem Befestigungsmittel als die erste Schwächungszone.
Vorzugsweise verlaufen die erste und die zweite Schwä-
chungszone im Wesentlichen parallel zueinander.
[0010] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Kunststoffversandtasche ist vorgese-
hen, dass die Verschlusslasche in demjenigen Abschnitt,
der sich zwischen der Durchtrittsöffnung und dem Be-
festigungsmittel erstreckt, die mindestens eine zweite
Schwächungszone aufweist, die sich beabstandet von
oder von dem ersten Seitenrand in Richtung des oder
bis zum zweiten Seitenrand erstreckt und die sich insbe-
sondere von dem ersten Seitenrand bis zum zweiten Sei-
tenrand erstreckt. In einer besonders vorteilhaften Aus-
führungsform ist vorgesehen, dass die zweite Schwä-
chungszone, insbesondere Perforationslinie, sich in ei-
nem ersten Abschnitt von dem oder beabstandet von
dem ersten Seitenrand in Richtung der oder bis zur Öff-
nung, vorzugsweise von dem ersten Seitenrand bis zur
Öffnung, und in einem zweiten Abschnitt von oder beab-
standet von der Durchtrittsöffnung in Richtung des oder
bis zum zweiten Seitenrand, vorzugsweise von der
Durchtrittsöffnung bis zum zweiten Seitenrand, erstreckt.
Bei dieser Ausführungsform ist folglich die Durchtrittsöff-
nung Bestandteil der zweiten Schwächungszone. Mit an-
deren Worten ist in dieser Ausführungsform die zweite
Schwächungszone in zwei Teilabschnitte aufgeteilt, wo-
bei sich der erste Teilabschnitt der zweiten Schwä-
chungszone beabstandet von oder von dem ersten Sei-
tenrand in Richtung des oder bis zum hierzu benachbar-
ten Abschnitt der Durchtrittsöffnung erstreckt und wobei
sich der zweite Teilabschnitt der zweiten Schwächungs-
zone beabstandet von oder von dem zweiten Seitenrand
in Richtung des oder bis zum hierzu benachbarten Ab-
schnitt der Durchtrittsöffnung erstreckt.
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[0011] In der vorangehend geschilderten Ausfüh-
rungsform wird die zweite Schwächungszone bevorzugt
in der Weise ausgeführt, dass sie in dem ersten Abschnitt
die kürzest mögliche Erstreckung von dem ersten Sei-
tenrand bis zur Durchtrittsöffnung einnimmt und/oder,
vorzugsweise und, dass sie in dem zweiten Abschnitt die
kürzest mögliche Erstreckung von der Durchtrittsöffnung
bis zum zweiten Seitenrand einnimmt.
[0012] Die Durchtrittsöffnung in der Verschlusslasche
ist vorzugsweise als Griffloch bzw. Stanzloch oder als
Öffnungsschlitz ausgebildet. Die Durchtrittsöffnung liegt
in der Verschlusslasche vorzugsweise derart angeordnet
und ausgerichtet vor, dass der erste Haltegriff bzw. die
erste Halteschlaufe und/oder der zweite Haltegriff bzw.
die zweite Halteschlaufe beim Umschlagen bzw. Um-
klappen der Verschlusslasche auf die Außenseite der
Vorderwand durch diese Durchtrittsöffnung unter Ver-
schluss des Öffnungsendes der Kunststoffversandta-
sche hindurchgeführt werden können. Liegt die Ver-
schlusslasche mehrlagig, insbesondere doppellagig,
vor, kann der umlaufende Rand des Griff- bzw. Stanz-
lochs oder des Öffnungsschlitzes abschnittsweise oder
vollständig verschweißt oder verklebt sein.
[0013] Besonders bevorzugt sind bei den erfindungs-
gemäßen Kunststoffversandtaschen die Vorderwand
und gleichzeitig auch die Rückwand doppellagig ausge-
staltet.
[0014] Das zwischen dem Öffnungsrand und der
Durchtrittsöffnung vorliegende mindestens eine Befesti-
gungsmittel stellt vorzugsweise ein Kleberareal bzw. ins-
besondere einen Klebestreifen dar. Dieses Kleberareal
bzw. dieser Klebestreifen kann in einer zweckmäßigen
Ausgestaltung mit einer entfernbaren Schutzlage, bei-
spielsweise in Form von silikonisiertem Papier, abge-
deckt sein. Möchte man die Kunststoffversandtasche
verschließen, ist diese Schutzlage zu entfernen, bevor
die Verschlusslasche enthaltend das Klebeareal bzw.
den Klebestreifen auf die Außenseite der Vorderwand
umgeklappt und die Verschlusslasche mit dieser Außen-
seite der Vorderwand unter Verschluss des Öffnungen
des eine haftende Verbindung eingeht.
[0015] Die Innenlage von Vorder- und/oder Rückwand,
insbesondere von Vorder- und Rückwand, der erfin-
dungsgemäßen Kunststoffversandtasche umfasst
zweckmäßigerweise eine geschäumte Kunststofffolie
oder Luftpolsterkunststofffolie, vorzugsweise eine ge-
schäumte Polyolefinfolie, besonders bevorzugt eine ge-
schäumte Polyethylenfolie und insbesondere eine ge-
schäumte LD-Polyethylenfolie, oder stellt eine solche
dar. Für viele Anwendungen hat es sich als vorteilhaft
erwiesen, bei Verwendung einer geschäumten Kunst-
stofffolie auf eine geschlossenporige geschäumte Kunst-
stofffolie zurückzugreifen.
[0016] Vor allem auch bei Verwendung mindestens ei-
ner Zwischenlage in der Vorder- und/oder Rückwand
kann diese als, insbesondere geschlossenporige, ge-
schäumte Kunststofffolie oder als Luftpolsterkunststoff-
folie ausgeführt sein. Vorzugsweise wird hierbei auf eine

geschäumte Polyolefinfolie, besonders bevorzugt auf ei-
ne geschäumte Polyethylenfolie und insbesondere eine
geschäumte LD-Polyethylenfolie, zurückgegriffen.
[0017] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
variante umfasst die Außenlage von Vorder- und/oder
Rückwand, insbesondere von Vorder- und Rückwand,
keine Luftpolsterkunststofffolie, auch keine geschäumte
Kunststofffolie, vorzugsweise keine geschäumte Polyo-
lefinfolie, besonders bevorzugt keine geschäumte Poly-
ethylenfolie und insbesondere keine geschäumte LD-Po-
lyethylenfolie, und stellt auch eine solche nicht dar. In
einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsva-
riante umfasst die Außenlage von Vorder- und/oder
Rückwand, insbesondere von Vorder- und Rückwand ei-
ne Kunststofffolie, vorzugsweise eine Polyolefinfolie, be-
sonders bevorzugt eine Polyethylenfolie und insbeson-
dere eine LD-Polyethylenfolie, oder stellt eine solche dar.
[0018] Die erfindungsgemäße Kunststoffversandta-
sche verfügt für viele Verwendungen nicht über Seiten-
wände oder Seitenfalten.
[0019] Die Haltegriffe der erfindungsgemäßen Kunst-
stoffversandtaschen enthalten vorzugsweise HD-Polye-
thylen oder sind herausgebildet. Besonders bevorzugt
wird hierbei als Material für die Innen- und die Außenlage
von Vorder- und Rückwand gleichzeitig auf LD-Polyethy-
len zurückgegriffen. Hierdurch gelingt regelmäßig eine
zuverlässige Verschweißung der Haltegriffe mit der Vor-
der- bzw. Rückwand.
[0020] Derartige erfindungsgemäße Kunststoffver-
sandtaschen haben sich als besonders zweckmäßig er-
wiesen, bei denen der Haltegriff der Vorderwand und der
Haltegriff der Rückwand ein reversibel miteinander ver-
bindbares Griffpaar bilden. Vielfach hat es sich für die
erfindungsgemäße Tasche als besonders zweckmäßig
erwiesen, den Haltegriff der Vorderwand mit einer An-
schweißleiste zu verbinden. Zweckmäßigerweise ist der
Haltegriff oder die Halteschlaufe der Vorderwand, insbe-
sondere die Anschweißleiste des Haltegriffs der Vorder-
wand, mit der Innenseite der Vorderwand, insbesondere
mit dem umgeschlagenen Fortsetzungsrandabschnitt,
besonders bevorzugt in dem überlappenden Abschnitt
von Innenlage und Fortsetzungsrandabschnitt sowie ge-
gebenenfalls der mindestens einen Zwischenlage, ver-
schweißt. Alternativ sowie vorzugsweise zusätzlich ist
auch der Haltegriff der Rückwand mit einer
Anschweißleiste verbunden. Insbesondere liegen dabei
die Haltegriffe von Vorderwand und Rückwand jeweils
einstückig mit der korrespondierenden Anschweißleiste
vor. Bevorzugt ist der Haltegriff oder die Halteschlaufe
der Rückwand, insbesondere die Anschweißleiste des
Haltegriffs der Rückwand, mit der Innenseite der Rück-
wand, insbesondere mit dem umgeschlagenen Fortset-
zungsrandabschnitt, besonders bevorzugt mit dem über-
lappenden Abschnitt von der Innenlage mit dem umge-
schlagenen Fortsetzungsrandabschnitt sowie gegebe-
nenfalls der mindestens einen Zwischenlage, ver-
schweißt.
[0021] Die Verschweißung des Haltegriffs oder der
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Halteschlaufe der Vorderwand erstreckt sich vorzugs-
weise in dem überlappenden Abschnitt bis zur Außenla-
ge der Vorderwand. Alternativ und insbesondere zusätz-
lich kann vorgesehen sein, dass die Verschweißung des
Haltegriffs oder der Halteschlaufe der Rückwand in dem
überlappenden Abschnitt sich bis zur Außenlage der
Rückwand erstreckt.
[0022] Die Anschweißleisten der erfindungsgemäßen
Kunststoffversandtaschen enthalten vorzugsweise HD-
Polyethylen oder sind hieraus gebildet. Besonders be-
vorzugt wird hierbei gleichzeitig als Material für die Innen-
und die Außenlage von Vorder- und Rückwand auf LD-
Polyethylen zurückgegriffen. Hierdurch gelingt regelmä-
ßig eine zuverlässige Verschweißung der
Anschweißleisten mit der Vorder- bzw. Rückwand, für
viele Anwendungen hat es sich als zweckmäßig erwie-
sen die Breite der Anschweißleisten geringer zu dimen-
sionieren als die Breite von Vorder- bzw. Rückwand. Auf
diese Weise lassen sich die Anschweißleisten beson-
ders bequem und zuverlässig mit der Innenlage von Vor-
der- bzw. Rückwand verbinden.
[0023] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird auch besonders zuverlässig mit solchen erfindungs-
gemäßen Kunststoffversandtaschen gelöst, bei denen
die Außenlage der die Vorderwand bildenden Lage im
Bereich des Öffnungsrandes einen Fortsetzungs-
randabschnitt aufweist, der auf die Außenseite der In-
nenlage der Vorderwand umgeschlagen vorliegt und mit
dieser Innenlage einen überlappenden Abschnitt ausbil-
det, wobei der Fortsetzungsrandabschnitt und die Innen-
lage in dem überlappenden Abschnitt miteinander ver-
bunden, insbesondere verschweißt, sind. Der Bereich,
in dem innerhalb dieses überlappenden Abschnitts die
Verbindung bzw. Verschweißung der vorangehend ge-
nannten Lagen vorliegt, wird auch "erstes Verbindungs-
areal" genannt. In einer Ausführungsform, die die der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besonders zufrie-
denstellend löst, sind der Fortsetzungsrandabschnitt, die
Innenlage und die Außenlage oder der Fortsetzungs-
randabschnitt, die Innenlage, die mindestens eine Zwi-
schenlage und die Außenlage, zweckmäßiger Weise in
diesem ersten Verbindungsareal, miteinander verbun-
den, insbesondere verschweißt. Vorzugsweise über-
lappt der umgeschlagene Fortsetzungsrandabschnitt
der Vorderwand im Wesentlichen vollständig mit der In-
nenlage der Vorderwand. Die Verschweißung einander
benachbarter Lagen ist bevorzugt überlappend ausge-
bildet, d.h. die Verschweißung erstreckt sich in einem
einheitlichen Bereich durch alle in diesem Bereich vor-
liegenden Lagen hindurch. Daneben ist es ebenfalls
möglich, dass die Innenlage und die mindestens eine
Zwischenlage oder die mindestens eine Zwischenlage
und die Außenlage in dem überlappenden Abschnitt mit-
einander verbunden, insbesondere verschweißt, sind.
[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann alternativ oder insbesondere zusätzlich zu der
vorangehend beschriebenen Variante vorgesehen sein,
dass die die Außenlage der Rückwand bildende Lage im

Bereich des Öffnungsrandes einen Fortsetzungs-
randabschnitt aufweist, der auf die Außenseite der In-
nenlage der Rückwand umgeschlagen vorliegt und mit
dieser Innenlage einen überlappenden Abschnitt ausbil-
det, wobei dieser Fortsetzungsrandabschnitt und die In-
nenlage und insbesondere auch die Innenlage und die
Außenlage sowie gegebenenfalls die Innenlage und die
mindestens eine Zwischenlage und die mindestens eine
Zwischenlage und die Außenlage in dem überlappenden
Abschnitt miteinander verbunden, insbesondere ver-
schweißt, sind. Der Bereich, in dem innerhalb dieses
überlappenden Abschnitts die Verbindung bzw. Ver-
schweißung der vorangehend genannten Lagen vorliegt,
wird auch "zweites Verbindungsareal" genannt.
[0025] Alternativ sowie insbesondere zusätzlich ver-
fügt hierbei die die Außenlage der Rückwand bildende
Lage im Bereich des Öffnungsrandes einen Fortset-
zungsrandabschnitt, der auf die Außenseite der Innen-
lage der Rückwand umgeschlagen vorliegt und mit dieser
Innenlage einen überlappenden Abschnitt ausbildet, wo-
bei der Fortsetzungsrandabschnitt und die Innenlage in
dem überlappenden Abschnitt miteinander verbunden,
insbesondere verschweißt, sind. Der umgeschlagene
Fortsetzungsrandabschnitt der Rückwand weist im Be-
reich der Durchtrittsöffnung der Verschlusslaschen be-
vorzugt keine Überlappung mit der Innenlage der Rück-
wand auf.
[0026] Bei den vorangehend geschilderten erfin-
dungsgemäßen Kunststoffversandtaschen, bei denen
die Außenlage der die Vorderwand bildenden Lage im
Bereich des Öffnungsrandes einen Fortsetzungs-
randabschnitt aufweist und/oder bei denen die die Au-
ßenlage der Rückwand bildende Lage im Bereich des
Öffnungsrandes einen Fortsetzungsrandabschnitt auf-
weist, stimmen bei gattungsgemäßem Gebrauch die Er-
streckung der Innenlage der Vorderwand in Richtung des
Öffnungsendes und die Erstreckung der Innenlage der
Rückwand in Richtung des Öffnungsendes bevorzugt im
Wesentlichen überein.
[0027] In besonders geeigneten Ausführungsformen
ist der Haltegriff oder die Halteschlaufe der Vorderwand,
insbesondere die Anschweißleiste des Haltegriffs der
Vorderwand, mit dem Bereich der Innenseite der Vorder-
wand in einem Verbindungsareal verbunden, insbeson-
dere verschweißt, der durch denjenigen Abschnitt des
umgeschlagenen Fortsetzungsrandabschnitts gebildet
wird, der keine Überlappung mit der Innenlage, insbe-
sondere eine Überlappung ausschließlich mit der Außen-
lage der Vorderwand, aufweist (auch "drittes Verbin-
dungsareal" genannt). Alternativ oder zusätzlich kann
dabei vorgesehen sein, dass der Haltegriff oder die Hal-
teschlaufe der Rückwand, insbesondere die
Anschweißleiste des Haltegriffs der Rückwand, mit dem
Bereich der Innenseite der Rückwand in einem Verbin-
dungsareal verbunden, insbesondere verschweißt, ist,
der durch denjenigen Abschnitt des umgeschlagenen
Fortsetzungsrandabschnitts gebildet wird, der keine
Überlappung mit der Innenlage, insbesondere eine Über-
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lappung ausschließlich mit der Außenlage der Rück-
wand, aufweist (auch "viertes Verbindungsareal" ge-
nannt).
[0028] Besonders bevorzugt liegen zwecks Herbeifüh-
rung einer sehr guten mechanischen Stabilität das erste
und das dritte Verbindungsareal voneinander separiert
vor. Vorzugsweise liegen dabei auch das zweite und das
vierte Verbindungsareal voneinander separiert vor.
[0029] Mit den erfindungsgemäßen Kunststoffver-
sandtaschen gelingt überraschenderweise der Versand
von, insbesondere gekühlten, Lebensmitteln einwandfrei
und komplikationslos.
[0030] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels der Erfindung anhand einer sche-
matischen Zeichnung, ohne dadurch die Erfindung zu
beschränken. Dabei zeigen:

Figur 1 eine schematische perspektivische Drauf-
sicht auf eine erste Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Kunststoffversandta-
sche ohne Perforationslinie im offenen Zu-
stand;

Figur 2 eine schematische Draufsicht auf die Vor-
derseite der erfindungsgemäßen Kunststoff-
versandtasche gemäß Figur 1 im verschlos-
senen Zustand;

Figur 3 eine schematische Querschnittsansicht der
erfindungsgemäßen Kunststoffversandta-
sche gemäß Figur 1 im offenen Zustand;

Figur 4 eine schematische perspektivische Drauf-
sicht auf eine zweite Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Kunststoffversandta-
sche mit einer Perforationslinie im offenen
Zustand;

Figur 5 eine schematische Draufsicht auf die Vor-
derseite der erfindungsgemäßen Kunststoff-
versandtasche gemäß Figur 4 im verschlos-
senen Zustand;

Figur 6 eine schematische Querschnittsansicht der
erfindungsgemäßen Kunststoffversandta-
sche gemäß Figur 4 im offenen Zustand;

Figur 7 eine schematische perspektivische Drauf-
sicht auf eine Abwandlung einer erfindungs-
gemäßen Kunststoffversandtasche mit einer
Perforationslinie im offenen Zustand;

Figur 8 eine schematische Draufsicht auf die Vor-
derseite der erfindungsgemäßen Kunststoff-
versandtasche gemäß Figur 7 im verschlos-
senen Zustand;

Figur 9 eine schematische Querschnittsansicht der
erfindungsgemäßen Kunststoffversandta-
sche gemäß Figur 7 im offenen Zustand;

Figur 10 eine schematische perspektivische Drauf-
sicht auf eine dritte Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Kunststoffversandta-
sche mit zwei Perforationslinien im offenen
Zustand;

Figur 11 eine schematische Draufsicht auf die Vor-
derseite der erfindungsgemäßen Kunststoff-
versandtasche gemäß Figur 10 im ver-
schlossenen Zustand;

Figur 12 eine schematische Querschnittsansicht der
erfindungsgemäßen Kunststoffversandta-
sche gemäß Figur 10 im offenen Zustand;

Figur 13 eine schematische perspektivische Drauf-
sicht auf eine Abwandlung einer erfindungs-
gemäßen Kunststoffversandtasche mit zwei
Perforationslinien im offenen Zustand;

Figur 14 eine schematische Draufsicht auf die Vor-
derseite der erfindungsgemäßen Kunststoff-
versandtasche gemäß Figur 13 im ver-
schlossenen Zustand,

Figur 15 eine schematische Querschnittsansicht der
erfindungsgemäßen Kunststoffversandta-
sche gemäß Figur 13 im offenen Zustand,

Figur 16 eine schematische Querschnittsansicht ei-
ner weiteren Abwandlung einer erfindungs-
gemäßen Kunststoffversandtasche,

Figur 17 eine schematische Querschnittsansicht ei-
ner weiteren Abwandlung einer erfindungs-
gemäßen Kunststoffversandtasche und

Figur 18 eine schematische Querschnittsansicht ei-
ner weiteren Abwandlung einer erfindungs-
gemäßen Kunststoffversandtasche.

[0031] Figur 1 zeigt in schematischer perspektivischer
Draufsicht eine erfindungsgemäße Kunststoffversandta-
sche 1 mit einem geschlossenen Bodenende 2 und ei-
nem gegenüberliegenden Öffnungsende 4. Die Kunst-
stoffversandtasche 1 verfügt über eine Vorderwand 6 mit
einer Innenseite 8 und einer Außenseite 10 und eine
Rückwand 12 mit einer Innenseite 14 und einer Außen-
seite 16. Die Vorderwand 6 und die Rückwand 12 sind
jeweils mit einem ersten Seitenrand 18, 18’ und einem
gegenüberliegenden zweiten Seitenrand 20, 20’ sowie
einem Öffnungsrand 22, 22’ und einem Bodenrand 24,
24’ ausgestattet. Die Vorderwand 6 und die Rückwand
12 sind in der dargestellten Ausführungsform im Bereich
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ihrer ersten und zweiten Seitenränder 18, 18’ und 20, 20’
sowie über eine Bodenfalte 26 miteinander verbunden.
Die Vorderwand 6 und die Rückwand 12 sind in der dar-
gestellten Ausführungsvariante doppellagig ausgestal-
tet, umfassend jeweils eine geschäumte (nicht gezeigt)
Innenlage 28, 28’ und eine einlagige, nicht geschäumte
Außenlage 30, 30’. Bei der Kunststoffversandtasche 1
gemäß Figur 1 liegt im Bereich des Öffnungsrandes 22
der Vorderwand 6 innenseitig ein Haltegriff 32 vor. In der
gezeigten Ausführungsform ist der Haltegriff 32 mit einer
Anschweißleiste 40 einstückig verbunden, welche wie-
derum an der Außenseite der nach innen umgeklappten
Außenlage der Vorderwand der erfindungsgemäßen
Kunststoffversandtasehe 1 anliegt und mit dieser ver-
schweißt ist. Entsprechend liegt im Bereich des Öff-
nungsrandes 22’ der Rückwand 12 innenseitig ein mit
einer Anschweißleiste 42 einstückig verbundener zwei-
ter Haltegriff 34 vor, wobei die Anschweißleiste 42 eben-
falls mittels Schweißung über die Außenseite der nach
innen umgeklappten Außenlage mit der Rückwand ver-
bunden ist. Die Vorderwand 6 weist eine Länge auf, die
kürzer ist als die Länge der Rückwand 12. Demgemäß
ragt die Rückwand 12 am Öffnungsende 4 über die Vor-
derwand 6 hinaus. Dieser über die Vorderwand 6 hin-
ausragende Abschnitt 36 (auch "Verschlusslasche" ge-
nannt) kann auf die Außenseite der Vorderwand 6 um-
geklappt werden und auf diese Weise das Öffnungsende
4 verschließen. Diese Verschlusslasche 36 liegt in der
dargestellten Ausführungsform im Wesentlichen mittig
über einer Durchtrittsöffnung 38 vor (siehe auch Figur
2). Durch diese Durchtrittsöffnung 38 können die Halte-
griffe 32 und 34 von Vorder- 6 und Rückwand 12 hin-
durchgeführt werden. Die Verschlusslasche 36 der
Kunststoffversandtasche 1 gemäß Figur 1 weist ferner
zwischen dem Öffnungsrand 22, 22’ und der Durchtritt-
söffnung 38 mindestens ein Befestigungsmittel in Form
eines Klebestreifens 48 auf. Nach dem Umklappen der
Verschlusslasche 36 auf die Außenseite der Vorderwand
6 kann auf diese Weise das Öffnungsende 4 verschlos-
sen werden, wodurch bereits ein sicherer und zuverläs-
siger Transport gelingt.
[0032] Figur 2 zeigt die bereits beschriebene erfin-
dungsgemäße Kunststoffversandtasche 1 in verschlos-
senem Zustand in Seitenansicht auf die Vorderwand 6.
Dabei sind der Haltegriff 32 der Vorderwand 6 und der
Haltegriff 34 der Rückwand 12 miteinander verbunden.
Die Verschlusslasche 36 ist auf die Vorderwand 6 um-
geklappt. Die Verschlusslasche 36 kann mithilfe des Be-
festigungsmittels in Form des Klebestreifens 48 auf der
Vorderwand 6 befestigt werden, wobei die verbundenen
Haltegriffe 32 und 34 durch die Durchtrittsöffnung 38 hin-
durchgesteckt werden.
[0033] Figur 3 zeigt eine Querschnittsansicht der be-
reits beschriebenen Kunststoffversandtasche 1 in offe-
nem Zustand. Figur 3 zeigt, dass sowohl die Vorderwand
6 als auch die Rückwand 12 mit einer Innenseite 8, 14
und einer Außenseite 10, 16 versehen sind und diese in
der gezeigten Ausführungsform jeweils doppellagig aus-

gestaltet sind mit einer Innenlage 28, 28’ und einer Au-
ßenlage 30, 30’. Die Verschweißung der Anschweißleis-
ten 40 und 42 erfolgt dabei an der am Öffnungsende auf
die Innenseite umgeschlagene Außenlage 30 der Vor-
derwand 6 bzw. an der am Öffnungsende nach innen
umgeschlagenen, die Verschlusslasche bildende Au-
ßenlage 30’ der Rückwand 12. Die Anschweißleisten 40
und 42 von Vorder- und Rückwand liegen demgemäß
bei der abgebildeten erfindungsgemäßen Versandta-
sche innenseitig vor.
[0034] Bei der Kunststoffversandtasche gemäß Figur
3 erstreckt sich die Innenlage 28’ der Rückwand 12 bis
in den unteren Bereich der Verschlusslasche 36, wo-
durch ein überlappendes Areal gebildet wird. In diesem
überlappenden Areal liegen abschnittsweise die nach in-
nen umgeklappte, die Verschlusslasche bildende Au-
ßenlage 30’ der Rückwand 12, die Innenlage 28’ der
Rückwand 12 und die nicht nach innen umgeklappte, au-
ßenseitig vorliegende Außenlage 30’ der Rückwand 12
benachbart vor. In diesem Überlappungsbereich sind in
der dargestellten Ausführungsform die drei genannten
überlappenden Lagen abschnittsweise vollständig mit-
einander verschweißt. Hierbei kann, wie in Figur 3 wie-
dergegeben, das obere Ende der Innenlage 28’ oberhalb
des Verschweißungsareals enden. Oberhalb dieses Ver-
schweißungsareals und auch oberhalb des genannten
oberen Endes der Innenlage 28’ ist der Haltegriff 34 der
Rückwand 12 innenseitig mit der Rückwand 12 ver-
schweißt. Demgemäß überlappen bei der dargestellten
Ausführungsform die vorangehend beschriebenen Ver-
schweißungsareale nicht, sondern liegen voneinander
separiert vor. Die Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Kunststoffversandtasche 1 nach Figur 3 zeichnet
sich ferner dadurch aus, dass die Vorderwand 6 mit ei-
nem korrespondierenden Überlappungsbereich verse-
hen ist, in dem die Innenlage 28 der Vorderwand 6, die
außenseitig vorliegende Außenlage 30 der Vorderwand
6 und die am Öffnungsende 4 nach innen umgeschlage-
ne Außenlage 30 der Vorderwand 6 miteinander ver-
schweißt vorliegen. Hierbei erstreckt sich in der darge-
stellten Ausführungsform die innere Lage 28 erneut nicht
bis in denjenigen Bereich hinein, bei dem der Haltegriff
32 der Vorderwand 6 innenseitig mit der Vorderwand 6
verschweißt ist. Die genannten Verschweißungsareale
der Vorderseite sind ebenfalls voneinander separiert. Die
in Figur 3 dargestellte Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Kunststoffversandtasche 1 zeichnet
sich bei möglichst geringem Materialaufwand durch eine
besonders ausgeprägte Stabilität aus. Mit ihr können
auch große Lasten über einen längeren Zeitraum kom-
plikationsfrei transportiert werden.
[0035] Die zweite Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Kunststoffversandtasche 1 in Figur 4 weist im
Vergleich zu der Kunststoffversandtasche 1 gemäß Figur
1 eine erste Schwächungszone in Form einer Perforati-
onslinie 44 auf, welche parallel zum oberen Öffnungs-
rand 22’ verläuft und mittig zwischen dem oberen Öff-
nungsrand 22’ der Rückwand 12 und der Durchtrittsöff-
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nung 38 vorliegt. Beim Schließen der erfindungsgemä-
ßen Kunststoffversandtasche 1 gemäß Figur 5 kann da-
bei die Verschlusslasche 36 über die Perforationslinie 44
umgeklappt werden, wobei diese mithilfe eines Klebe-
streifens 48 auf der Vorderwand 6 befestigt wird. Figur
6 zeigt die zugehörige Querschnittsansicht der in Figur
4 dargestellten Kunststoffversandtasche 1.
[0036] Die alternative Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Kunststoffversandtasche 1 mit einer
Perforationslinie gemäß Figur 7 unterscheidet sich da-
durch von der Kunststoffversandtasche gemäß Figur 4,
dass sich die erste Schwächungszone in Form einer Per-
forationslinie 44 in einem ersten Teilabschnitt sich von
dem ersten Seitenrand 18 bis zur Mitte der nächst gele-
genen kurzen Seite der rechteckigen Durchtrittsöffnung
38 und in einem zweiten Teilabschnitt von der Mitte der
gegenüberliegenden kurzen Seite der rechteckigen
Durchtrittsöffnung 38 bis zum zweiten Seitenrand 18’ er-
streckt. Die Figuren 8 und 9 zeigen die jeweilige zuge-
hörige Kunststoffversandtasche 1 gemäß Figur 7 im ge-
schlossen Zustand in Seitenansicht bzw. in Querschnitt-
sansicht.
[0037] Figur 10 zeigt eine dritte Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Kunststoffversandtasehe 1 in pers-
pektivischer Draufsicht. Diese weist neben den Merkma-
len der in Figur 4 gezeigten Ausführungsform der Kunst-
stoffversandtasche 1 eine weitere Perforationslinie 46
auf der Rückwand 12 auf, welche sich zwischen der
Durchtrittsöffnung 38 und dem Klebestreifen 48 befindet.
Die vermittels des Klebestreifens 48 verschlossene er-
findungsgemäße Kunststoffversandtasche 1 kann über
das Auftrennen der ersten Perforationslinie 44 oder über
das Auftrennen der zweiten Perforationslinie 46 geöffnet
werden, um das Transportgut zu entnehmen. Anschlie-
ßend kann der verbleibende Abschnitt 50 durch Auftren-
nen der zweiten Perforationslinie 46 bzw. der ersten Per-
forationslinie 44 abgetrennt werden. Bei Verwendung ei-
ner Kunststoffversandtasche mit nur einer Perforations-
linie würde unabhängig davon, wo diese angeordnet ist,
d.h. diesseits oder jenseits der Durchtrittsöffnung 38, ein
mit der Tasche verbundener Abschnitt 50 verbleiben,
entweder als nach oben abstehender Abschnitt des Kle-
bestreifens oder als nach oben abstehender Abschnitt
der Rückwand, der bei der Wiederverwendung der ge-
öffneten Kunststoffversandtasche als Trage- bzw. Kühl-
tasche den Befüllvorgang behindern könnte. Auch könn-
te dieser abstehende, noch stets mit dem Taschenkörper
verbundene Abschnitt die Gefahr der Beschädigung der
Tasche erhöhen. Beispielsweise könnte der abstehende
Abschnitt bei Handhabung und/oder beim Transport an
anderen Gegenständen hängen bleiben oder einge-
klemmt werden. Außerdem würde ein nach oben abste-
hender Abschnitt zu einer Optik führen, die einer Wie-
derverwendung der Tasche als Trage- oder Kühltasche
abträglich wäre. Alternativ ist es selbstverständlich eben-
falls möglich, die erste und die zweite Perforationslinie
44, 46 durch Ziehen an dem äußeren Rand des Ab-
schnitts 50 im Wesentlichen gleichzeitig abzutrennen,

um ihn auf diese Weise in einem Arbeitsgang zu entfer-
nen. Indem die Ausführungsvariante gemäß Figur 10 ein
leichtes Abtrennen des hinausragenden Abschnitts 50
gestattet, wird die Wiederverwendung der Kunststoffver-
sandtasche 1 erleichtert.
[0038] Figur 11 zeigt die erfindungsgemäße Kunst-
stoffversandtasche 1 gemäß Figur 10 in verschlossenem
Zustand in seitlicher Ansicht. Nach dem Öffnen der
Kunststofftragetasche 1 mittels Durchtrennen der ersten
Perforationslinie 44 kann der überflüssig gewordenen
Abschnitt 50 über die zweite Perforationslinie 46 abge-
trennt werden. Figur 12 zeigt die zugehörige Querschnitt-
sansicht der in Figur 10 bereits beschriebenen Kunst-
stofftragetasche 1.
[0039] Die Ausführungsvariante der Kunststoffver-
sandtasche gemäß Figur 13 unterscheidet sich dadurch
von der Kunststoffversandtasche gemäß Figur 10, dass
darin die erste Schwächungszone in Form einer Perfo-
rationslinie 44 sich in einem ersten Teilabschnitt von dem
ersten Seitenrand bis zu einem ersten Eckpunkt der
rechteckigen Durchtrittsöffnung erstreckt, der eine grö-
ßere Entfernung zum Befestigungsmittel aufweist als der
zweite Eckpunkt, welcher mit dem ersten Eckpunkt die
erste kurze Seite der rechteckigen Durchtrittsöffnung 38
aufspannt, welche zum ersten Seitenrand 18 benachbart
ist, und sich in einem zweiten Teilabschnitt von dem drit-
ten Eckpunkt der rechteckigen Durchtrittsöffnung 38, der
mit dem ersten Eckpunkt die erste längere Seite des
Rechtecks aufspannt, bis zum zweiten Seitenrand 18’
erstreckt, und dass überdies die zweite Schwächungs-
zone in Form einer Perforationslinie 46 sich in einem ers-
ten Teilabschnitt von dem ersten Seitenrand 18 bis zu
dem zweiten Eckpunkt der rechteckigen Durchtrittsöff-
nung 38 erstreckt und sich in einem zweiten Teilabschnitt
von dem vierten Eckpunkt der rechteckigen Durchtritts-
öffnung 38, der mit dem dritten Eckpunkt die zweite kür-
zere Seite der rechteckigen Durchtrittsöffnung 38 auf-
spannt, bis zum zweiten Seitenrand 18’ erstreckt. Mit die-
ser Ausführungsform gelingt es besonders bequem und
zuverlässig, die über das Befestigungsmittel 48 ver-
schlossene Kunststoffversandtasche durch Ziehen an
den zwischen den ersten und zweiten Schwächungszo-
nen 44 und 46 vorliegenden Teilabschnitten die erfin-
dungsgemäße Kunststoffversandtasche 1 zu öffnen und
sie gleichzeitig in einen Zustand zu überführen, in dem
sie unproblematisch als Trage- bzw. Kühltasche wieder-
verwendet werden kann. Die Figuren 14 und 15 zeigen
die zugehörigen Ansichten in verschlossenem Zustand
in einer Seitenansicht bzw. in Querschnittsansicht.
[0040] Die erfindungsgemäße Kunststoffversandta-
sche gemäß Figur 16 unterscheidet sich dadurch von
den Ausführungsvarianten der vorangehenden Figuren,
dass die Innenlage 28’ der Rückwand 12 sich bis über
das Verschweißungsareal des Haltegriffs hinaus er-
streckt. D.h. die Innenlage 28’ wird am Öffnungsende
über zwei aufeinander folgende Verschweißungsareale
fixiert. In der dargestellten Ausführungsform ist die In-
nenlage 28 der Vorderwand 6 in korrespondierender
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Weise ebenfalls über zwei Verschweißungsareale fixiert.
[0041] Die Kunststoffversandtaschen gemäß den Fi-
guren 17 und 18 unterscheiden sich dadurch von der
Ausführungsvariante gemäß Figur 16, dass die Fixierung
der Innenlage durch zwei benachbarte Verschweißungs-
areale nur vorderseitig (Figur 17) oder nur rückseitig (Fi-
gur 18) ausgeführt ist, d.h. die verbleibende Innenlage
von Rück- bzw. Vorderwand ist wie bei den Ausführungs-
formen der Figuren 1 bis 15 nur über ein Verschwei-
ßungsareal fixiert
[0042] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Ansprüchen sowie in den Zeichnungen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln aus auch
in jeder beliebigen Kombination für die Verwirklichung
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsfor-
men wesentlich sein.

Patentansprüche

1. Kunststoffversandtasche mit einem geschlossenen
oder im Wesentlichen geschlossenen Bodenende
und einem gegenüberliegenden Öffnungsende, um-
fassend eine Vorderwand mit einer Innenseite und
einer Außenseite und
eine Rückwand mit einer Innenseite und einer Au-
ßenseite, jeweils mit einem ersten Seitenrand und
einem gegenüberliegenden zweiten Seitenrand so-
wie einem Öffnungsrand und einem Bodenrand,
wobei die Vorderwand und die Rückwand im Bereich
ihrer ersten und zweiten Seitenränder und ihrer Bo-
denränder mindestens abschnittsweise direkt oder
über Seitenwände und/oder Seitenfalten und/oder
ein Bodenareal, insbesondere eine Bodenfalte, mit-
einander verbunden sind,
wobei die Vorderwand und gegebenenfalls die
Rückwand sowie gegebenenfalls die Seitenwände
mindestens abschnittsweise mehrlagig, insbeson-
dere doppel-, drei-, vier- oder fünflagig, ausgestaltet
ist bzw. sind, umfassend eine Innenlage und eine
Außenlage sowie gegebenenfalls mindestens eine
Zwischenlage, sowie mindestens einen an dem Öff-
nungsrand, der Innenseite oder der Außenseite, ins-
besondere der Innenseite, der Vorderwand ange-
brachten Haltegriff oder Halteschlaufe und/oder
mindestens einen an der Innenseite der Rückwand
unterhalb des Öffnungsrandes angebrachten Halte-
griff oder Halteschlaufe,
wobei die Vorderwand eine erste Länge hat, welche
dem mittleren Abstand zwischen Öffnungsrand und
Bodenrand der Vorderwand entspricht und wobei die
Rückwand eine zweite Länge hat, welche dem mitt-
leren Abstand zwischen Öffnungsrand und Boden-
rand der Rückwand entspricht, wobei die erste Län-
ge kürzer ist als die zweite Länge, so dass die Rück-
wand am Öffnungsende über die Vorderwand hin-
ausragt und dieser über die Vorderwand hinausra-
gende Abschnitt (auch "Verschlusslasche" genannt)

auf die Außenseite der Vorderwand klappbar ist, wo-
bei die Verschlusslasche, insbesondere im Wesent-
lichen mittig, eine Durchtrittsöffnung aufweist, ein-
gerichtet und ausgelegt für den Durchtritt der Halte-
schlaufe oder des Haltegriffs von Vorderwand
und/oder Rückwand, insbesondere von Vorder- und
Rückwand, und
wobei die Verschlusslasche zwischen dem Öff-
nungsrand der Rückwand und der Durchtrittsöffnung
mindestens ein Befestigungsmittel, insbesondere in
Form mindestens eines Klebestreifens, aufweist,
eingerichtet und ausgelegt, um nach dem Umklap-
pen der Verschlusslasche auf die Außenseite der
Vorderwand das Öffnungsende zu verschließen.

2. Kunststoffversandtasche nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Verschlusslasche in demjenigen Abschnitt, der
in Bezug auf die Durchtrittsöffnung dem Befesti-
gungsmittel gegenüber liegt mindestens eine erste
Schwächungszone, insbesondere umfassend oder
darstellend mindestens eine Perforationslinie, auf-
weist, die sich beabstandet von oder von dem ersten
Seitenrand in Richtung des oder bis zum zweiten
Seitenrand erstreckt.

3. Kunststoffversandtasche nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderwand
und die Rückwand mindestens abschnittsweise, ins-
besondere jeweils im Bereich von dem Bodenrand
bis zum Öffnungsende, doppel-, drei-, vier- oder fün-
flagig ausgestaltet sind.

4. Kunststoffversandtasche nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Verschlusslasche in demjenigen Abschnitt, der
sich von der Durchtrittsöffnung bis zu dem Befesti-
gungsmittel erstreckt, mindestens eine zweite
Schwächungszone, insbesondere Perforationslinie,
aufweist, die sich beabstandet von oder von dem
ersten Seitenrand in Richtung des oder bis zum
zweiten Seitenrand erstreckt.

5. Kunststoffversandtasche nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Innenlage von Vorder- und/oder Rückwand eine,
insbesondere geschlossenporige, geschäumte
Kunststofffolie oder eine Luftpolsterkunststofffolie,
vorzugsweise eine geschäumte Polyolefinfolie, be-
sonders bevorzugt eine geschäumte Polyethylenfo-
lie und insbesondere eine geschäumte LD-Polyethy-
lenfolie, umfasst oder darstellt, und wobei vorzugs-
weise die Außenlage von Vorder- und/oder Rück-
wand keine Luftpolsterkunststofffolie oder eine nicht
geschäumte Kunststofffolie, vorzugsweise eine
nicht geschäumte Polyolefinfolie, besonders bevor-
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zugt eine nicht geschäumte Polyethylenfolie und ins-
besondere eine nicht geschäumte LD-Polyethylen-
folie, darstellt oder umfasst.

6. Kunststoffversandtasche nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die mindestens eine Zwischenlage von Vorder-
und/oder Rückwand eine, insbesondere geschlos-
senporige, geschäumte Kunststofffolie oder eine
Luftpolsterkunststofffolie, vorzugsweise eine ge-
schäumte Polyolefinfolie, besonders bevorzugt eine
geschäumte Polyethylenfolie und insbesondere ei-
ne geschäumte LD-Polyethylenfolie, umfasst oder
darstellt.

7. Kunststoffversandtasche nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Haltegriff der Vorderwand, insbesondere gebil-
det aus HD-Polyethylen, mit einer, insbesondere aus
HD-Polyethylen gebildeten, Anschweißleiste, insbe-
sondere einstückig, verbunden ist und/oder dass der
Haltegriff der Rückwand, insbesondere gebildet aus
HD-Polyethylen, mit einer, insbesondere aus HD-
Polyethylen gebildeten, Anschweißleiste, insbeson-
dere einstückig, verbunden ist.

8. Kunststoffversandtasche nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dass
die die Außenlage der Vorderwand bildende Lage
im Bereich des Öffnungsrandes einen Fortsetzungs-
randabschnitt aufweist, der auf die Außenseite der
Innenlage der Vorderwand umgeschlagen vorliegt
und mit dieser Innenlage einen überlappenden Ab-
schnitt ausbildet, wobei der Fortsetzungs-
randabschnitt und die Innenlage und insbesondere
auch die Innenlage und die Außenlage sowie gege-
benenfalls die Innenlage und die mindestens eine
Zwischenlage und die mindestens eine Zwischenla-
ge und die Außenlage in dem überlappenden Ab-
schnitt (auch "erstes Verbindungsareal" genannt)
miteinander verbunden, insbesondere verschweißt,
sind und/oder dass
die die Außenlage der Rückwand bildende Lage im
Bereich des Öffnungsrandes einen Fortsetzungs-
randabschnitt aufweist, der auf die Außenseite der
Innenlage der Rückwand umgeschlagen vorliegt
und mit dieser Innenlage einen überlappenden Ab-
schnitt ausbildet, wobei dieser Fortsetzungs-
randabschnitt und die Innenlage und insbesondere
auch die Innenlage und die Außenlage sowie gege-
benenfalls die Innenlage und die mindestens eine
Zwischenlage und die mindestens eine Zwischenla-
ge und die Außenlage in dem überlappenden Ab-
schnitt (auch "zweites Verbindungsareal" genannt)
miteinander verbunden, insbesondere verschweißt,
sind.

9. Kunststoffversandtasche nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass
der umgeschlagene Fortsetzungsrandabschnitt der
Vorderwand im Wesentlichen vollständig mit der In-
nenlage der Vorderwand überlappt und/oder dass
der umgeschlagene Fortsetzungsrandabschnitt der
Rückwand im Bereich der Durchtrittsöffnung der
Verschlusslaschen keine Überlappung mit der In-
nenlage der Rückwand aufweist.

10. Kunststoffversandtasche nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass bei gattungsge-
mäßem Gebrauch die Erstreckung der Innenlage
der Vorderwand in Richtung des Öffnungsendes und
die Erstreckung der Innenlage der Rückwand in
Richtung des Öffnungsendes im Wesentlichen über-
einstimmen.

11. Kunststoffversandtasche nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Haltegriff oder die Halteschlaufe der Vorder-
wand, insbesondere die Anschweißleiste des Halte-
griffs der Vorderwand, mit der Innenseite der Vor-
derwand, insbesondere mit dem umgeschlagenen
Fortsetzungsrandabschnitt, besonders bevorzugt in
dem überlappenden Abschnitt von Innenlage und
Fortsetzungsrandabschnitt sowie gegebenenfalls
der mindestens einen Zwischenlage, verschweißt ist
und/oder dass der Haltegriff oder die Halteschlaufe
der Rückwand, insbesondere die Anschweißleiste
des Haltegriffs der Rückwand, mit der Innenseite der
Rückwand, insbesondere mit dem umgeschlagenen
Fortsetzungsrandabschnitt, besonders bevorzugt
mit dem überlappenden Abschnitt von Innenlage
und dem umgeschlagenen Fortsetzungs-
randabschnitt sowie gegebenenfalls der mindestens
einen Zwischenlage, verschweißt ist.

12. Kunststoffversandtasche nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Haltegriff oder die Halteschlaufe der Vorder-
wand, insbesondere die Anschweißleiste des Halte-
griffs der Vorderwand, mit dem Bereich der Innen-
seite der Vorderwand in einem dritten Verbindungs-
areal verbunden, insbesondere verschweißt ist, der
durch denjenigen Abschnitt des umgeschlagenen
Fortsetzungsrandabschnitts gebildet wird, der keine
Überlappung mit der Innenlage, insbesondere eine
Überlappung ausschließlich mit der Außenlage der
Vorderwand, aufweist, und/oder dass der Haltegriff
oder die Halteschlaufe der Rückwand, insbesondere
die Anschweißleiste des Haltegriffs der Rückwand,
mit dem Bereich der Innenseite der Rückwand in ei-
nem vierten Verbindungsareal verbunden, insbe-
sondere verschweißt ist, der durch denjenigen Ab-
schnitt des umgeschlagenen Fortsetzungs-
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randabschnitts gebildet wird, der keine Überlappung
mit der Innenlage, insbesondere eine Überlappung
ausschließlich mit der Außenlage der Rückwand,
aufweist.

13. Kunststoffversandtasche nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass
das erste und das dritte Verbindungsareal vonein-
ander separiert vorliegen und/oder dass das zweite
und das vierte Verbindungsareal voneinander sepa-
riert vorliegen.

14. Kunststoffversandtasche nach einem der Ansprü-
che 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verschweißung des Haltegriffs oder der Halte-
schlaufe der Vorderwand in dem überlappenden Ab-
schnitt sich bis zur Außenlage der Vorderwand er-
streckt
und/oder dass
die Verschweißung des Haltegriffs oder der Halte-
schlaufe der Rückwand in dem überlappenden Ab-
schnitt sich bis zur Außenlage der Rückwand er-
streckt.

15. Kunststoffversandtasche nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Verschlusslasche eine integrale oder separate
ein- oder mehrlagige, insbesondere doppellagige,
Folienlage darstellt, die mit der Außenlage und/oder
der Innenlage, insbesondere der Außenlage, der
Rückwand verbunden oder einstückig ausgebildet
ist, oder dass die Verschlusslasche integraler Be-
standteil der Außenlage der Rückwand ist und ins-
besondere doppellagig ausgebildet ist.

16. Kunststoffversandtasche nach einem der Ansprü-
che 2 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Schwächungszone, insbesondere Perfora-
tionslinie, sich in einem ersten Abschnitt von dem
oder beabstandet von dem ersten Seitenrand in
Richtung der oder bis zur Durchtrittsöffnung, vor-
zugsweise von dem ersten Seitenrand bis zur Durch-
trittsöffnung, und in einem zweiten Abschnitt von
oder beabstandet von der Durchtrittsöffnung in Rich-
tung des oder bis zum zweiten Seitenrand, vorzugs-
weise von der Durchtrittsöffnung bis zum zweiten
Seitenrand, erstreckt und/oder dass die zweite
Schwächungszone, insbesondere Perforationslinie,
sich in einem ersten Abschnitt von dem oder beab-
standet von dem ersten Seitenrand in Richtung der
oder bis zur Durchtrittsöffnung, vorzugsweise von
dem ersten Seitenrand bis zur Durchtrittsöffnung,
und in einem zweiten Abschnitt von oder beabstan-
det von der Durchtrittsöffnung in Richtung des oder
bis zum zweiten Seitenrand, vorzugsweise von der
Durchtrittsöffnung bis zum zweiten Seitenrand, er-
streckt.

17. Verwendung der Kunststoffversandtasche nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche für den Versand
von, insbesondere gekühlten, Lebensmitteln.
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